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Damit kann die „besondere Teilzeit“, ab dem 
Einstiegsalter von 59 Jahren, weiterhin mit 90 
Prozent Entgeltausgleich in Anspruch genom
men werden.
Die weiteren Voraussetzungen bleiben unver
ändert. Diese setzen voraus, dass Arbeitneh
mer zum Zeitpunkt der Beantragung:
→  eine Betriebszugehörigkeit von mindestens 

20 Jahren besitzen 
 und

→  zuletzt mindestens 10 Jahre eine Tätigkeit 
ausgeübt haben, für die sie im Kalenderjahr 
mindestens für 80 Stunden Erschwernis
zulagen nach den jeweils geltenden tarif
vertraglichen Regelungen erhalten haben 

 oder 
→  überwiegend besonderen äußeren Einflüs

sen (z. B. Wetter, Lärm, Temperatur, Atem
schutz) ausgesetzt sind 

 oder 
→  schwerbehindert im Sinne des § 2 Abs. 2 

SGB IX sind.

Weitere Informationen rund um die Tarifrunde 2020 gibt es auf unserer Homepage: 
www.evg-online.org/fairnachvorne

VERLÄNGERUNG  

DER „BESONDEREN 

TEILZEIT IM ALTER“

Mit den Tarifverhandlungen zum Bündnis für unsere Bahn haben wir auch 
die weitere Verlängerung der „Besonderen Teilzeit im Alter“ durchgesetzt. 
Die entsprechenden Regelungen im DemografieTV gelten nun bis zum 
31. Dezember 2022.

http://www.evg-online.org/fairnachvorne

